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Sachverhalt 
 
Siehe Anlage. 
 
 
 
 
 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Amt „Am Stettiner Haff“ sieht in der Fuß- und Radverkehrsförderung eine wichtige Aufgabe der 
Gemeinden des Amtes „Am Stettiner Haff“ und möchte von den Vorteilen und dem Austausch einer 
Mitgliedschaft in der AGFK M-V e. V. profitieren. Der Amtsvorsteher des Amtes „Am Stettiner Haff“ 
und seine Stellvertreter werden gebeten, bei dem Verein „AGFK M-V - Arbeitsgemeinschaft für fahr-
rad- und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern e. V.” einen Antrag auf Mit-
gliedschaft zum 01.01.2024 zu stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 

1 Beitragsordnung_AGFK_MV_e_V öffentlich 
 

2 Satzung-AGFK-MV_Stand_2022-1 öffentlich 
 

3 Sachverhalt öffentlich 
 



 
 
Finanzielle Auswirkungen 
  

ja nein 
   

fin. Auswirkungen x 
    

im Haushalt berücksichtigt x 
 

Deckung durch: Produkt Sachkonto 
      

Liegt eine Investition vor? 
 

x Folgekosten 
  

      

      

Die finanziellen Mittel für die Beitragszahlungen des Amtes „Am Stettiner Haff“ wurden entsprechend 
der Beitragssatzung der AGFK in Höhe von 1.500 €/Jahr in der aktuellen Haushaltsplanung angemel-
det.  

 

 
 

Abstimmungsergebnis 
JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN 

    

 
 
 
 
 
______________________      
Bürgermeister/in 
 Siegel   
 
 
 
______________________ 
stellv. Bürgermeister/in 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Sachverhalt – Anlage zur Drucksache 23/083/11 

 

Entscheidung über einen Vereinsbeitritt des Amtes Am Stettiner Haff in der AGFK – 

Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg- 

Vorpommern 

 

Sachverhalt (Quelle AGFK) : 

Die AGFK MV e. V. hilft kommunalen Verwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, für guten 

und sicheren Rad- und Fußverkehr zu sorgen. Mitglieder in der AGFK MV e. V. können 

Städte, Gemeinden, Ämter und Landkreise aus ganz M-V werden, die den Rad- und 

Fußverkehr verbessern wollen. Die AGFK MV gibt es seit 2017 als Initiativkreis engagierter 

Kommunen und seit Oktober 2020 als eingetragenen Verein. Rostocks Oberbürgermeister 

Claus-Ruhe Madsen ist der Vorstandsvorsitzende. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Dr. 

Stefan Fassbinder (OB Greifswald, Stellvertretung), Andreas Grund (BM Neustrelitz, 

Stellvertretung) sowie Laura Isabelle Marisken (BMerin Heringsdorf) und Jan van Leeuwen 

(BM Hohenkirchen). Gegründet wurde der Verein im Oktober 2020 mit 8 Mitgliedern, Stand 

April 2022 hat der Verein 24 Mitglieder mit insgesamt 69 Kommunen.  

Seit Ende 2017 erhält die AGFK MV eine Förderung des Ministeriums für Energie, 

Infrastruktur und Digitalisierung, mit der u. a. der Geschäftsführer des Vereins finanziert, die 

Entwicklung der Organisation vorangetrieben sowie Fachaustausch und Projekte für die 

Kommunen organisiert werden können. Ergänzt wird die Finanzierung durch die 

kommunalen Mitgliedsbeiträge. Für den Zeitraum April 2022 bis März 2024 erhält die AGFK 

MV außerdem eine Förderung durch die Initiative Mobilitätskultur der Organisation Phineo 

(www.phineo.org). Mit dieser zusätzlichen Förderung kann u.a. eine zweite Personalstelle 

finanziert werden.  

Die AGFK ist durch das Land Mecklenburg- Vorpommern in beratender Form für alle 

Anträge, die sich mit der Thematik Radverkehr, Ausbau und Sanierung von Radwegen und 

Fernradwegen beschäftigen, tätig. Alle Anträge auf Zuwendungen nach den derzeit 

aufgelegten Förderprogrammen werden durch die AGFK und die von der AGFK beauftragten 

Beratern gesichtet und geprüft. Erst danach erfolgt eine weiterführende und abschließende 

Bearbeitung durch die Zuwendungsgeber. 

Das Vorbild für die AGFK MV sind vergleichbare Arbeitsgemeinschaften in mittlerweile fast 

allen Bundesländern (www.wir-sind-radverkehr.de). Die meisten dieser 

Arbeitsgemeinschaften sind als eingetragener Verein organisiert. Sie alle sind finanziell 

gemeinsam getragen durch Mittel der Landes- und Kommunal-Ebenen. Sie sind wichtige 

Ansprechpartner für Fragen rund um den Rad- und Fußverkehr für die kommunalen 

Verwaltungen in den jeweiligen Ländern. Die AGFK MV ist mit den anderen AGFKs eng 

vernetzt, was den Austausch von Wissen und guter Praxis sehr schnell, günstig und einfach 

macht.   

Zweck und Aufgaben der AGFK MV e. V. sind in der Vereinssatzung unter § 2 Zweck des 
Vereins (Anlage 1), definiert. Zu den Aufgaben im Einzelnen gehören: 



1. Koordinierung von Informations- und Erfahrungsaustausch 

2. Beratung und Hilfestellung für die Mitglieder 

3. Entwicklung und Durchführung von Projekten 

4. Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen und Beratungen sowie 

Arbeitskreisen 

5. Interessenvertretung und Darstellung der Belange fahrrad- und fußgängerfreundlicher 

Städte, Gemeinden und Landkreise gegenüber Land, Bund 

6. Durchführung gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit 

7. Informations- und Erfahrungsaustausch mit den kommunalen Arbeitsgemeinschaften 

für Rad- und Fußverkehr in anderen Bundesländern. 

Eine Mitgliedschaft in der AGFK MV e. V. kann für das Amt Am Stettiner Haff einige Vorteile 

mit sich bringen, u. a.: 

- Durch gemeinsame, von der Geschäftsstelle der AGFK MV e. V. koordinierte Projekte 

oder Kampagnen sparen die kommunalen Mitglieder Zeit- und Projektkosten. Z. B. für 

immer wieder geforderte Kampagnen z. B. zur Verkehrssicherheit und zum 

Verkehrsverhalten einschließlich der Vermittlung geltender Verkehrsregeln (z. B. 

Änderungen in der StVO, etc.). Die AGFK MV entwickelt einmal zentral eine 

Kampagne (möglich zu beliebigen, relevanten Themen), die dann jeweils lokal bei 

den Mitgliedern eingesetzt werden können. Die Mitglieds-Kommune spart hierdurch 

substantielle Personal- und Geld-Ressourcen bei der Entwicklung und Konzeption.  

- Regelmäßige Arbeitstreffen sowie organisierte Fortbildungen (auch als Video-

Konferenz) zu kostenlosen (oder stark vergünstigten) Konditionen stellen sicher, dass 

die Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen über aktuelles Fachwissen 

verfügen, bzw. sich dieses aneignen können. Neue Fachkenntnisse und 

Problemlösungen aus Praxisbeispielen anderer Kommunen, können so einfacher vor 

Ort angewendet werden. Themen können z. B. die sichere Führung von Radverkehr 

an Kreuzungen sein, Schulweg-Mobilität, die moderne Gestaltung von Fahrradwegen 

oder auch gute Ideen für die Organisation von Veranstaltungen. 

- Die Mitgliedschaft im Verein ermöglicht es den Mitgliedern zudem, institutionell 

gebündelt und damit koordiniert kommunale Belange gegenüber dem Land, Bund 

oder weiteren Akteuren zu vertreten. Die AGFK MV (so wie auch die AGFKs in den 

anderen Bundesländern) fungieren dabei in ihrem jeweiligen Bundesland als fachlich 

kompetente Schnittstelle zwischen der kommunalen Ebene und dem Land. 

- Zuletzt bietet sich für Mitglieder die Möglichkeit, kostenlos ein mobiles Radzählgerät 

der Firma Eco-Counter für mehrere Wochen auszuleihen, um die lokale Datenlage 

zum Radverkehr zu verbessern. 

Voraussetzungen für die Aufnahme als ordentliches Mitglied nach Vereinssatzung sind: 

a) der Beschluss des zuständigen Gremiums zum Beitritt des Vereins 

b) die Benennung einer festen Ansprechperson 

c) die Zahlung der Mitgliedsbeiträge gemäß Satzung und Beitragsordnung 

d) die grundsätzliche Unterstützung der Vereinszwecke 

e) der Nachweis einer Strategie, eines Konzeptes oder ähnlicher Planungsgrundlagen, 

welche dem Vereinszweck entsprechen, bzw. die Zielsetzung, solches in den 



folgenden zwei Jahren nach Vereinsbeitritt zu erarbeiten.  

 

Bis auf den notwendigen Beschluss eines kommunalen Gremiums sowie die 

Willensbekundung, innerhalb von 2 Jahren ein Konzept zur Entwicklung des Rad- und 

Fußgängerverkehrs im Amt Am Stettiner Haff zu erstellen, können durch das Amt Am 

Stettiner Haff die Voraussetzungen für die Aufnahme als ordentliches Mitglied erfüllt werden. 

Gemäß Beitragsordnung der AGFK MV (Anlage) beträgt der Mitgliedsbeitrag für das Amt Am 

Stettiner Haff 1.500 €/Jahr. Für den Mitgliedsbeitrag sind im Haushaltsjahr 2024/2025 

finanzielle Mittel angemeldet.   

Eine feste Ansprechperson wird benannt. Eine neue Personalstelle bzw. zusätzliche 

Personalkosten sind hierfür nicht notwendig. 

Durch den Beitritt in die AGFK MV e. V. als ordentliches Mitglied wird der Stellenwert des 

Fuß- und Fahrradverkehrs im Amt Am Stettiner unterstrichen und eine Basis für die 

Weiterentwicklung der Nahmobilität geschaffen. Die Satzung und Beitragsordnung der AGFK 

MV ist an die Vereinssatzungen anderer AGFK´s angelehnt und wurde auch mit dem Städte- 

und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Institutionen intensiv abgestimmt 

und diskutiert. 

 

Für weitere Informationen: www.agfk-mv.de  

 

 

 

http://www.agfk-mv.de/
http://www.agfk-mv.de/
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